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Vorwort

Zum 1.1.2015 wird mit Artikel 1 des Tarifautonomiestärkungsgesetzes v. 11.8.2014
(BGBl. I S. 1348) erstmals ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn in der Bundesrepu-
blik Deutschland eingeführt. Bundesministerin für Arbeit und Soziales Andrea Nahles
sieht im Mindestlohngesetz einen Meilenstein in der Arbeits- und Sozialpolitik der Bun-
desrepublik Deutschland. Karl Schiewerling, arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht von „einer Operation am offenen Herzen der
sozialen Marktwirtschaft“ und spricht damit zugleich die befürchteten Risiken und
Nebenwirkungen des Mindestlohns an. Aus ordnungs- und verfassungspolitischer Sicht
wird es Umsicht bedürfen, damit sich der auch als Stärkung der Tarifpartnerschaft
gewollte Mindestlohn im Rückblick nicht als Einstieg in eine umfassendere staatliche
Lohnfindung erweist.
Nach Einschätzung der Bundesregierung profitieren über 3,7 Millionen Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer unmittelbar von der Einführung des Mindestlohns. Das Min-
destlohngesetz – dies hat sich noch nicht überall herumgesprochen – wirkt aber nicht nur
in diesen Arbeitsverhältnissen. Einen Anspruch auf den Mindestlohn hat jede Arbeitneh-
merin und jeder Arbeitnehmer. Regelungen zur Fälligkeit des Mindestlohns, der Führung
von Arbeitszeitkonten, der Anrechenbarkeit von Sachleistungen sowie von Zulagen und
Zuschlägen auf den Mindestlohn oder gesetzliche Melde- und Dokumentationspflichten
sind auch in Arbeitsverhältnissen von Bedeutung, bei denen auf dem Lohnzettel (ver-
meintlich) mehr als brutto 8,50 Euro je Arbeitsstunde stehen. Für die Praxis sind die sich
stellenden Rechtsfragen insbesondere deshalb von besonderer Bedeutung, da Verstöße
gegen die Vorgaben des Mindestlohngesetzes nicht nur zivilrechtliche Folgen zeitigen,
sondern als Ordnungswidrigkeit geahndet werden können. Schon aus dem Gesichtspunkt
der „Compliance“ heraus ist es für Unternehmensjuristen und Personaler ebenso wie für
die rechts- und steuerberatenden Berufe daher unerlässlich, sich mit dem Mindestlohn-
gesetz eingehend zu befassen.
Die vorliegende Kommentierung soll vor allem der Praxis als fundiertes und verläss-

liches Nachschlagewerk dienen. Soweit die Rechtsauffassung der Verfasser von einer
bereits bei Drucklegung absehbaren Kontrollpraxis der Zollbehörden abweicht, wird dies
in der Kommentierung entsprechend ausgewiesen. Über die für die Praxis besonders
bedeutsamen tarifgestützten Übergangsverordnungen sowie die vom Bundesministerium
der Finanzen und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlassenen Ausfüh-
rungsverordnungen im Hinblick auf die Melde- und Dokumentationspflichten wird ein
Überblick gegeben. Sie befinden sich zudem als Volltext im Anhang.
Ein großer Dank gebührt den Kolleginnen und Kollegen in der „Mindestlohngruppe“

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Ihre fachliche Expertise hat das Nach-
denken über die verschiedenen Rechtsfragen außerordentlich bereichert und den Ver-
fassern sehr geholfen, ihre persönliche Rechtsauffassung zu entwickeln. Bedanken möch-
ten sich die Verfasser bei Herrn Oberregierungsrat Thomas Keysers, dessen Diskussions-
freude an manchen Stellen dazu angeregt hat, die Argumentation nochmals zu schärfen.
Dieses Kommentarprojekt wurde durch die freundliche Fürsprache von Herrn Prof. Dr.
Rainer Schlegel, Vizepräsident des Bundessozialgerichts und ehemaliger Leiter der Abtei-
lung für Arbeitsrecht und Arbeitsschutz im Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
mindestens befördert. Die Verfasser sind ihm nicht nur hierfür zum Dank verpflichtet.

Berlin, im Februar 2015 Christian Riechert
Lutz Nimmerjahn
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